
 
 

 
 
 

   Kleingärtnerverein Krähenbusch e. V. 

 Bottrop, den 08.05.2015 
 
Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund, 
 
da sich in der letzten Zeit die Diebstähle in den Kleingärten vermehrt 
haben, hat der Vorstand in seiner Sitzung am 08.05.2015 die 
Schließzeiten neu geregelt. 
 
Ab Einbruch der Dunkelheit sind alle Tore der Gartenanlage zu 
verschließen. Mitglieder welche die Anlage bei oder nach Einbruch der 
Dunkelheit betreten oder verlassen, haben die Tore zu verschließen. In 
den Wintermonaten, 01. November bis Ende Februar sind die Tore 
ganztägig zu verschließen. 
 
Ausgenommen ist das Zweiflügeltor am Haupteingang:  
 
Dieses ist nur zu den Öffnungszeiten des Vereinsheims geöffnet zu 
halten und wird von den Pächtern vor der Öffnung des Vereinsheims 
geöffnet und nach Schießung des Vereinsheims verschlossen.  
 
In den Zeiten außerhalb der Öffnungszeiten ist dieses Tor verschlossen 
zu halten. Mitglieder die zu diesen Zeiten das Gelände zum Be- oder 
Entladen schwerer Gegenstände befahren wollen sind verpflichtet das 
Tor bei Ein- und Ausfahrt hinter sich zu verschließen. 
 
Dieses Verfahren ist notwendig geworden da viele Mitglieder außerhalb 
der Öffnungszeiten des Vereinsheimes das Gelände verlassen ohne das 
Tor zu verschließen. Sie sind in der Regel der Meinung, es wird noch 
ein anderer kommen der abschließt.  
 
Wir bitten alle Mitglieder diese Regelung einzuhalten, da dieses 
auch zum eigenen Schutz geschieht. 
 
Der Vorstand 
 
 

Vorsitzender: 
Friedhelm Wischnewski 
Blankenstr. 12 
46238 Bottrop 
 

Stellvertreter: 
Adolf Motz 
Danziger Str. 32 
46238 Bottrop 
 
 

Schriftführer: 
Rolf Mielek 
Herskamp 29 
45357 Essen 

Kassierer: 
Wolfgang Herberholz 
Johannesstr. 18 
46240 Bottrop 
 

Fachberater: 
Udo Menzel 
An der Hasenhegge 6 
46238 Bottrop 
 

 


